
2.5. Suchtmittelgesetz

hütung von entsprechenden krankheitsbedingten 
Gefahren für das gesellschaftliche Zusammenleben 
haben die zuständigen staatlichen Organe die erfor
derlichen Regelungen zu treffen.
(2) Der Minister für Gesundheitswesen regelt die 
gesundheitliche Betreuung der Suchtkranken und 
damit verbundene Verpflichtungen einschließlich 
der Erfassung der im Abs. 1 genannten Personen.
(3) Für die medizinische Betreuung Suchtkranker 
finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Juni 
1968 über die Einweisung in stationäre Einrichtun
gen für psychisch Kranke (GBl. I Nr. 13 S. 273) An
wendung.
(4) Wer zum Suchtmittelmißbrauch verleitet, ist un
beschadet einer strafrechtlichen Verfolgung für die 
Folgen und Kosten schadenersatzpflichtig.

§ 9
(1) Jeder Bürger, der glaubhaft Kenntnis über einen 
illegalen Verkehr mit Suchtmitteln erhält, ist ver
pflichtet, darüber bei der Deutschen Volkspolizei, 
der Staatsanwaltschaft oder anderen staatlichen Or
ganen Anzeige zu erstatten.
(2) Soweit Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker 
und mittlere medizinische Fachkräfte sowie in medi
zinischen Einrichtungen tätige Psychologen Beob
achtungen über einen medizinisch nicht indizierten 
Gebrauch von Suchtmitteln machen, sind sie im In
teresse erkrankter bzw. gefährdeter Personen ver
pflichtet, die für das Gesundheits- und Sozialwesen 
zuständigen staatlichen Organe zu informieren. §

§ 10
(1) Wer vorsätzlich
a) Suchtmittel entgegen den Bestimmungen des § 7 

oder Gegenstände, die der mißbräuchlichen Ver
wendung oder rechtswidrigen Veräußerung von 
Suchtmitteln dienen, über die Grenzen der Deut
schen Demokratischen Republik ein- oder aus
führt oder durch das Gebiet der Deutschen De
mokratischen Republik durchführt,

b) ohne die gemäß § 3 Abs. 1 erforderliche Ausnah
megenehmigung des Ministers für Gesundheits
wesen oder Verschreibung oder Anforderung 
oder staatliche Erlaubnis zum Verkehr mit Sucht
mitteln oder ohne Einhaltung der mit einer sol
chen Erlaubnis verbundenen Auflagen oder Fest
legungen über den Inhalt und Umfang des Sucht
mittelverkehrs Suchtmittel gewinnt, herstellt, be- 
oder verarbeitet oder in sonstiger Weise mit 
Suchtmitteln umgeht, insbesondere sie behan
delt, veräußert, abgibt, erwirbt, sich verschafft, 
besitzt oder aufbewahrt,

c) gegenüber dem zuständigen staatlichen Organ in 
einem Antrag unrichtige Angaben macht oder 
von einem Antrag, der unrichtige Angaben ent
hält, Gebrauch macht, um eine staatliche Erlaub
nis zum Verkehr mit Suchtmitteln zu erlangen,

d) den Mißbrauch von Suchtmitteln begünstigt oder 
einen anderen zum Mißbrauch von Suchtmitteln 
verleitet,

e) als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt Suchtmittel oh
ne medizinische Indikation verordnet oder ver
abreicht,

f) Jugendliche unter 18 Jahren am Verkehr mit 
Suchtmitteln beteiligt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, Verurteilung 
auf Bewährung, Haftstrafe oder Geldstrafe be
straft.
(2) Wer sich vorsätzlich Suchtmittel mit dem Ziel 
verschafft, sie mißbräuchlich selbst anzuwenden, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren, Verurteilung 
auf Bewährung, Haftstrafe oder Geldstrafe be
straft.
(3) In schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe bis zu 
10 Jahren zu erkennen. Ein schwerer Fall liegt insbe
sondere vor, wenn
a) der Täter Kinder oder Jugendliche zum Miß

brauch von Suchtmitteln verleitet oder diesen be
günstigt,

b) die Tat nach Abs. 1 von einer Gruppe oder wie
derholt mit großer Intensität oder, um einen er
heblichen Vorteil für sich oder andere zu erlan
gen, begangen wird,

c) die Tat nach Abs. 1 zu einer schweren Gefähr
dung der Ordnung und Sicherheit im Verkehr mit 
Suchtmitteln geführt hat oder eine erhebliche 
Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von 
Menschen eingetreten ist oder hätte eintreten 
können.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Wer die Tat nach Abs. 1 Buchstaben a, b und c 
fahrlässig begeht und damit die Ordnung und Sicher
heit im Verkehr mit Suchtmitteln erheblich gefähr
det, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren, Verur
teilung auf Bewährung oder Geldstrafe bestraft.

§ 11
Wer von dem Vorhaben, der Vorbereitung oder der 
Ausführung einer Straftat nach diesem Gesetz oder 
einer sonstigen Zuwiderhandlung gegen dieses Ge
setz und seine Durchführungsbestimmungen vor de
ren Beendigung glaubhaft Kenntnis erhalten und 
keine Anzeige erstattet hat, kann mit Freiheitsstrafe 
bis zu 2 Jahren, Verurteilung auf Bewährung, Haft
strafe oder Geldstrafe bestraft werden.

§ 12
(1) Suchtmittel, die Gegenstand einer Straftat nach 
diesem Gesetz oder einer sonstigen Zuwiderhand
lung gegen dieses Gesetz und seine Durchführungs
bestimmungen waren, sind durch die zuständigen 
staatlichen Organe entschädigungslos einzuziehen.
(2) Neben der Strafe, dem Ausspruch einer Straf
verfügung durch die Dienststellen der Zollverwal
tung der Deutschen Demokratischen Republik oder 
einer Ordnungsstrafe können die Gegenstände, die
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